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zurückzugewinnen und namentlich Preß-
burg, Oedenburg und Thrnau zu be¬
setzen. Wolsgang Oeder war 1530 von
König Ferdinand zum Hauptmann zu
Preßburg ernannt worden.^) ein Amt.
das gerade während der fortwährenden
Kriegswirren einen tüchtigen Mann er¬
forderte. der nicht durch anderweitige
Verpflichtungen in Anspruch genommen
war. Während Oeder früher die Ver¬
waltung von Schornstein selbst führen
konnte, sah er sich bereits 1526 ge¬
nötigt. einem Anterpfleger die Verwal¬
tung zu übergeben, nämlich Pangraz
Inndorfer. nach dessen Abgang Chri¬
stoph von Leuttershaimb das Pfle¬
geramt übernahm.^) Eine vollständige
Abtretung Scharnsteins lag nun Oeder
umsomehr nahe, als der Vizdom ob
der Enns, Johann Fernberger auf Eg¬
genberg sich eifrig bemühte, die Herr¬
schaft Scharnstein für seine Familie zu
erlangen. Tatsächlich verglichen sich bei¬
de im Iahr 1534 in der Weise, daß
Fernberger dem Oeder die Pfandsumme
von 2000 Pfd. auszuzahlen sich bereit
erklärte. König Ferdinand willigte am
10. November 1534 über Ansuchen
Oeders in die Abtretung ein und ver¬
lieh die Herrschaft dem Johann Fern¬
berger und dessen ältestem Sohn auf
Lebenszeit, und zwar unter den gleichen
Bedingungen, wie sie unter Oeder be-'
standen.^) Fernberger hat die Burg
wohl instand zu halten, wofür er jähr¬
lich 100 Pfd. Burghutgeld bekommt,
auf dem Schlosse hat er auch vier ge¬
rüstete Pferde zu halten; das Anrecht
auf die Pfandsumme von 2000 Pfd.
geht von Oeder auf Fernberger über,
und nach dem Tode seines ältesten
Sohnes brauchen die Nachkommen die
Herrschaft nicht eher abzutreten, als bis
sie die 2000 Pfd. in landläufiger Mün-
zu erhalten haben. Sollte der Landes¬
herr nach Ablauf der Pfandjahre, die
sich bis zum Tode seines ältesten Soh¬
nes erstrecken, die Herrschaft einlösen
wollen, so wird ihnen diese Absicht ein
halbes Bahr zuvor verkündet werden.
Dann erst haben die Nachkommen die
Pflicht, Schloß und Herrschaft ohne
Weigerung abzutreten, „mit allem ge-
schütz. zeug, urbarbüchern und registern.
so ihnen gegen einen besiegelten Inven-
tari eingeantwortet werden".

'5) Siebmacher-Starkensels S. 226.
'«) Arch. Kr. Fase. Gc. II.
17) Arch. Kr. Fase. Gc. I

IV.
Scharnstein als Pfandschaft.

1. Die Pfandschaftsverwal¬
tung der Fernberger.
Nach längeren Bemühungen hatte

der Vizdom ob der Enns. Johann
Fe-nberger zu seiner Herrschaft Eggen-
berg auch noch Scharnstein erlangt, je¬
doch nicht wie erstere als freierblichen
Besitz, sondern nur pfandweise. Es er¬
gab sich daraus für ihn die Pflicht, die
Herrschaft in dem überkommenen Zu¬
stand zu bewahren und vor allem das
Schloß selbst in gutem Stand zu halten,
wozu er auch infolge der Einnahme des
Burghutgeldes verpflichtet war. Für et¬
waige unvorhergesehene Rnglücksfälte
konnte er allerdings auf eine Hilfe durch
die landessürstliche Kasse hoffen, er war
hingegen verantwortlich, wenn er selbst,
beziehungsweise seine Verwalter und
Diener die anvertraute Burg vernach¬
lässigten. Auch das rechtliche Verhält¬
nis der Untertanen zur Herrschaft ir¬
gendwie zu seinen Gunsten zu ändern,
war ihm verwehrt. Diese Bestimmungen
müssen wir beachten, um die Konflikte,
die sich in der Folgezeit ergaben, zu
verstehen.

Zur leichteren Bewirtschaftung der
zum Schloß gehörigen Gründe und zur
bequemeren Einsammlung der zu einem
großen Teil in Getreide bestehenden Ab¬
gaben faßte Fernberger den Plan. ge¬
genüber der auf einem steilen und schwer
zugänglichen Felsen gelegenen Burg ein
neues Pfleghaus mit einem Meierhof
zu errichten. Es bestand dort am lin¬
ken Almuser bereits eine kleine Ta-
ferne. die jedenfalls durch Namens-
übertrvgung von Grund und Boden aus
das Haus. den Namen Schaserleuthen
führte. Hier begann nun Fernberger
Ende September 1537 bauliche Erwei¬
terungen und Vergrößerungen vorzuneh¬
men. die unter Aufsicht seines Schloß-
pflegers Wolfgang Wenter rüstig weiter
gediehen. Dies war der Anfang des
jetzigen Schlosses Neu-Scharnstein. Daß
jedoch dabei die notwendige Beaufsich¬
tigung der anvertrauten Burg leiden
mußte, sollte sich bald in erschreckender
Weise zeigen in einem Ereignis, das in
seinen Folgen bis zum Ende der Fern-
bergerschen Pfandzeit nachwirkte. Am
26. Jänner 1538 brach nämlich in der
Burg „durch böß verwarlosung, das
ain rauchfanckh nicht khert worden." wie
später die kaiserlichen Kommissäre be¬
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